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Rundschreiben Nr. 16/2009 – Eintragung Handelsregister 
ausgearbeitet von: Dr. Lukas Aichner 
 

Bruneck, 03.09.2009 

 

Verpflichtende Eintragung bei der Handelskammer für Hersteller und Importeure 
von Batterien bis zum 18. September 2009 

Mit der gesetzesvertretenden Verordnung 188/2008 vom 18.12.2008 werden die Hersteller und 

Importeure (Import oder IG-Erwerb) bzw. jene Subjekte, welche als Erste gewerblich Batterien oder 
Akkumulatoren auf den italienischen Markt bringen, verpflichtet, sich in ein Register bei der 

Handelskammer einzutragen. Unter diese neue Bestimmung fallen grundsätzlich auch all jene Geräte, 

welche Batterien enthalten, z. B. Handy, Taschenlampen, Fernbedienungen, MP3-Player, Fotoapparate 

etc. Die Hersteller bzw. Importeure von Batterien (oder Geräten, welche Batterien enthalten) müssen sich 
bis 18. September 2009 in ein eigenes Register bei der Handelskammer eintragen lassen.  

Befreite Subjekte 

Wie bereits erwähnt betrifft die neue Regelung nur jene Händler, welche die Geräte aus dem 
Ausland importieren bzw. mittels innergemeinschaftlichen Einkaufes erwerben. Sollte der Einkauf 

bei einem italienischen Händler erfolgen, so ist keine Eintragung notwendig. 

Strafen bei Nichteintragung 

Ohne eine Eintragung dürfen die genannten Subjekte keine Batterien und Akkumulatoren mehr in Umlauf 

bringen, anderenfalls sind Verwaltungsstrafen von € 30.000 bis zu € 100.000 vorgesehen. 

Ansprechpartner für Eintragung 

Für die Durchführung der notwendigen Formalitäten und Eintragung empfehlen wir Ihnen, sich an die 

spezialisierte Firma „ECON des Prenn Egon“ zu wenden: 

Prenn Egon – Dantestrasse 12 – 39031 Bruneck - Tel. 348 55 38 979 - info@econ.bz.it  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Aichner Hartmann 


